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Sachverhalt:
 Die Stadt Klütz führt das Bauleitplanverfahren B- Plan Nr. 32 
Infrastruktureinrichtungen Strand Wohlenberg durch. Das Planverfahren steht vor 
seinem Abschluss. Inhaltlich regelt der Bebauungsplan, die planungsrechtliche 
Zulässigkeit von Gebäuden in 3 Teilbereichen. Förderung für Planung und Bau 
der Infrastrukturgebäude ist seitens des Wirtschaftsministeriums in Aussicht 
gestellt.
Deshalb muss die Stadt Klütz zeitnah festlegen, wie die Gebäude gestaltet 
werden soll.
Das Planungsbüro Heselhaus ist mit der Vorplanung und Kostenschätzung 
beauftragt: 
Festlegungen zu folgenden Punkten müssen für jedes der 3 Baufenster getroffen 
werden:
1. Größe der Gebäude, gegebenenfalls Anzahl der Module
2. Ausstattung der Gebäude
3. äußere Gestaltung der Gebäude
4. Nutzungen der Gebäude

Beschlussvorschlag:
 Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, folgende Parameter für die 
Gestaltung der Infrastrukturgebäude im B- Plan Nr. 32 Strand Wohlenberg 
festzulegen:

Finanzielle Auswirkungen:
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Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)
 
 Finanzierung über Rückstellung LGE B- Plan Nr. 27
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
 
 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
 unvorhergesehen und
 unabweisbar und 

 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):
 
 

Deckung gesichert durch
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 
 
 Keine finanziellen Auswirkungen.

 

Anlage/n:
1 Wohlenberg_PP_23032021.df öffentlich

2 Wohlenberg_Entwurf_08042021_01 öffentlich

3 Wohlenberg_Entwurf_08042021_02 öffentlich

4 Wohlenberg_Entwurf_08042021_03 öffentlich

5 Wohlenberg_Entwurf_08042021_04 öffentlich

6 Wohlenberg_Entwurf_08042021_05 öffentlich

7 Wohlenberg_Entwurf_08042021_06 öffentlich

8 Wohlenberg_Entwurf_08042021_07 öffentlich

9 Wohlenberg_Entwurf_08042021_08 öffentlich

10 Wohlenberg_Entwurf_08042021_09 öffentlich

11 Wohlenberg_Entwurf_08042021_10 öffentlich

12 Wohlenberg_Entwurf_08042021_11 öffentlich
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.32 Ansicht Systematisch

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.32 Ansicht Systematisch; 100%; 23.03.2021 16:19
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.31 Osten Grundriss

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.31 Osten Grundriss; 100%; 23.03.2021 16:19
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.30 Osten

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.30 Osten; 100%; 23.03.2021 16:19
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.29 Mitte- Grundriss

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.29 Mitte- Grundriss; 100%; 23.03.2021 16:19
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.28 Mitte

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.28 Mitte; 100%; 23.03.2021 16:20
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.27 Westen / Grundriss

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.27 Westen / Grundriss; 100%; 23.03.2021 16:20
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.26 Westen

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.26 Westen; 100%; 23.03.2021 16:20
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.25 Kioskqualitäten gehoben

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.25 Kioskqualitäten gehoben; 100%; 23.03.2021 16:21
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.24 Kioskqualitäten einfach

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.24 Kioskqualitäten einfach; 100%; 23.03.2021 16:21
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-3.23 Athmosphäre

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-3.23 Athmosphäre; 100%; 23.03.2021 16:21

12 von 45 in Zusammenstellung



Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.22 Planungsvorschlag Visualisierung II

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.22 Planungsvorschlag Visualisierung II; 100%; 11.03.2021 16:15
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.21 Kosten Gebäude

Präsentation 11. März 2021

V O R A B Z U G

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.21 Kosten Gebäude; 100%; 11.03.2021 16:15
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.20 Kosten Parkplätze

Präsentation 11. März 2021

V O R A B Z U G

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.20 Kosten Parkplätze; 100%; 11.03.2021 16:15
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.19 Einnahmen Parkplatz

Präsentation 11. März 2021

1250 Parkplätze x 5 EU/ Tag x
365 Tage x 10% = ca. 228.000 EU/a Einnahmen

(Kosten Strandreinigung ca. 60 TEU)

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.19 Einnahmen Parkplatz; 100%; 11.03.2021 16:16
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.18 Zahlen

Präsentation 11. März 2021

Projektzahlen:

ca.  1250 gebührenpflichtige Parkplätze  auf ca. 30.500 m2
ca.   450   m2 vermietbare Gewerbefläche
ca. 1200  m2 Aussenfläche/ Gastronomie

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.18 Zahlen; 100%; 11.03.2021 16:16
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.17 Planungsvorschlag Visualisierung II

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.17 Planungsvorschlag Visualisierung II; 100%; 11.03.2021 16:16
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.16 Planungsvorschlag Visualisierungen

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.16 Planungsvorschlag Visualisierungen; 100%; 11.03.2021 16:16
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.12 Konzeptidee Versorgungszentrum ( Pavillons)

Präsentation 11. März 2021

flexible "Strandhütten"
typengleich

Menbranen als Sonnenschutz

Aufschüttung als "Dünengarten"

Eissporthalle Frankfurt

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.12 Konzeptidee Versorgungszentrum ( Pavillons); 100%; 11.03.2021 16:17
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.11 Konzeptidee Spielanlagen

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.11 Konzeptidee Spielanlagen; 100%; 11.03.2021 16:17
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.10 Konzeptidee Grünflächen/ Ausgleichsflächen

Präsentation 11. März 2021
Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.10 Konzeptidee Grünflächen/ Ausgleichsflächen; 100%; 11.03.2021 16:17
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.9 Konzeptidee Straßenübergänge

Präsentation 11. März 2021

zum Beisspiel: Straßenbarken
Achtung Zuständigkeit:  Landesstraße !

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.9 Konzeptidee Straßenübergänge; 100%; 11.03.2021 16:17

26 von 45 in Zusammenstellung



Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.8 Nutzungsarten

Präsentation 11. März 2021

Kioske  Verpflegungsangebote ( Eis - Cafe - Restaurant
 Vermietung Fahrräder/ Surfbretter/ Tretboote/
 Strandkörbe
 Touristischen Information etc.

Sanitäreinrichtungen ?  - mit Duschen?

Spielflächen  Kinder / Sport  ?

Aufenthaltsflächen   Beachclub

 Nebenflächen  Lager - Strandkörbe  

DLRG Station

Nutzer  Barrierefreiheit
    eAuto Ladestation
    Müll/ Gebühren/
    Fahrräder
  

 Winterangebot

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.8 Nutzungsarten; 100%; 11.03.2021 16:18
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.7 Was ist noch zu beachten ?

Präsentation 11. März 2021

Hochwasserschutz

Barrierefreiheit

Flexible Nutzung

Innovation

Regenerative Energien

PV im Sommer ideal
zur Stromversorgung

genügend Lagerflächen

etc.

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.7 Was ist noch zu beachten ?; 100%; 11.03.2021 16:19
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.6 Ziele der Planung

Präsentation 11. März 2021

Verkehrslenkung/
Geschwindigkeitsreduzierung

Besucherlenkung

Parkraumplanung

Gestaltung der Freiflächen

Gestaltung der Infrastruktureinrichtungen

Pflanzplanung

Wegeführung

Nutzung

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.6 Ziele der Planung; 100%; 11.03.2021 16:19
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.5 Die Aufgaben

Präsentation 11. März 2021
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1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ........................... Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Klützer Winkel am ......................... erfolgt.  

 
2.    Die Stadtvertretung hat am ………………… den Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 

gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange bestimmt. 

 
3.    Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 32 ist vom 

................... bis zum ......................... durch  öffentliche Auslegung im Amt  Klützer Winkel durchgeführt worden. 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des 
Amtes Klützer Winkel am .......................  ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 
4.    Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
5.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie die 

Nachbargemeinden wurden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .............................. unterrichtet und 
zur Äußerung aufgefordert.  

 
6.  Die Stadtvertretung hat am  .............................  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 32 mit Begründung 

gebilligt  und  zur  Auslegung bestimmt. 
 
7.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
8.  Der Entwurf des Bebauungsplanes  Nr. 32, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text sowie die 

zugehörige Begründung haben in der Zeit  vom ............................ bis zum ............................. während der 
Dienstzeiten nach § 3  Abs. 2 BauGB im Amt Klützer Winkel öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung 
ist mit dem Hinweis, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit ausgelegt werden 
und dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen an der Planung Interessierten schriftlich oder 
zur Niederschrift abgegeben werden können, dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen  bei  der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, durch Veröffentlichung im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt des Amtes Klützer Winkel am ...................................... ortsüblich bekanntgemacht 
worden.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der Auslegung unterrichtet.  

   
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                               .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 
 
 
9.  Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 am .................................... wird 

als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, 
dass eine Prüfung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Präsentationsausgabe) 
erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.  

 
 
 
 
     ............................................., den ........................                                                         ......................................... 
                                                                                                                    (Stempel)                 Unterschrift 
  
 
10.  Die  Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................  geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

    
11.  Der Bebauungsplan Nr. 32, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am 

........................ von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 32 
wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ......................... gebilligt. 

 
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
12.  Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 

wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
13.  Der Beschluss über die Satzung über den Bebauungsplan  Nr. 32 sowie die Internetadresse und die Stelle, bei 

der der Plan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der Sprechzeiten 
von allen an der Planung Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, 
sind durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Klützer Winkel am ...................... 
ortsüblich bekanntgemacht worden.  

       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und 
von Mängeln der  Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2  BauGB) und weiter auf Fälligkeiten und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des  § 5 Abs. 5 KV M-V 
hingewiesen worden.    

      Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
 

SATZUNG  
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 DER STADT KLÜTZ  
"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - REGELUNG DER INFRASTRUKTUR" 
GEMÄß § 10 BauGB 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Stadt 
Klütz vom ……………………  folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Klütz "Strand an 
der Wohlenberger Wiek - Regelung der Infrastruktur", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), erlassen.  
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SO
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max

max

NUTZUNGSSCHABLONE
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Art der Nutzung

Zahl der Vollgeschosse

GR - Grundfläche 

Bauweise

maximale Traufhöhe

maximale Firsthöhe

600qm/Baufeld

TH        4,00m

FH        6,00m

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
Par. 16 bis 21a BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlagen
I. FESTSETZUNGEN

BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZEN, STELLUNG
BAULICHE ANLAGEN

o Offene Bauweise

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Par. 22 und 23 BauNVO

Par. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

SO
V+I

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche, Parkplatz

Geh- und Radweg

Ein- und Ausfahrt

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER Par. 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Vermutlicher Verlauf von Leitungen, unterirdisch 
(TW=Trinkwasser, AW=Abwasser, RW=Regenwasser, SW=Schmutz-
wasser, St=Steuerkabel)

LEITUNGEN

Sonstige Sondergebiete (gem. Par. 11 Abs. 2 BauNVO)
V+I = Versorgung und touristische Infrastruktur

GRÜNFLÄCHEN Par. 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

WASSERFLÄCHEN
Par. 9 Abs. 6 BauGB
Par. 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Par. 9 Abs. 6 BauGB
Par. 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die 
Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sowie von Gewässern

Erhaltungsgebot für Bäume

FLÄCHE FÜR WALD

Fläche für Wald

Wasserfläche / Graben 

Grünfläche

öffentliche Grünfläche

Wiese

Schutzpflanzung

Par. 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 1 Abs. 4 BauNVO
Par. 16 Abs. 5 BauNVO

Par. 9 Abs. 7 BauGB
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II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

H

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude

vorhandener Baum

vorhandene Böschung

Bemaßung in Metern

Höhenangabe/Höhenlinien in Meter ü DHHN92

Bushaltestelle 

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen
oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen
gegen Naturgewalten erforderlich sind

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-
gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
eines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung über
den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Klütz 

SONSTIGE PLANZEICHEN

GS 15
0

5

LH

GS

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

M-B21

Par. 9 Abs. 6 BauGB

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft, Ausgleichsfläche - siehe Teil B - Text

Küsten- und Gewässerschutzstreifen 150 m
gemäß Par. 29 NatSchAG M-V

Gewässerrandstreifen, hier 5,00 m (Par. 38 WHG)

Höhen- und Lagefestpunkt des geodätischen Meßpunktnetzes des
Landesvermessungsamtes Mecklenburg-Vorpommern.

Waldabstand 30,00 m (Par. 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. Par. 20 LWaldG M-V)

Wasserfläche, hier : Graben
Gewässer II. Ordnung Nr. 11:0:23 und Nr. 11:0:23/1

Bereiche mit Bodendenkmale, die dem Denkmalschutz unterliegen,
eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit Genehmigung der 
zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen. (Par. 9 Abs. 6 BauGB 
i.V.m. Par. 11 DSchG M-V)

Vermutliche Lage des Hydranten, unterirdisch
(außerhalb des Plangebietes)

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Klütz

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft;

- Ausgleichsflächen des Bebauungsplanes Nr. 21 der Stadt Klütz und 

- Ausgleichsflächen für Maßnahmen am Strand Wohlenberger Wiek

G+R

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
und 25 BauGB
Par. 9 Abs. 1a BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND
ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
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Grundfläche, GR hier: 600qm/Baufeld  als Höchstmaß
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt
Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

max
max

         GR 600qm/Baufeld
I

TH      4,00 m 
FH      6,00 m

Vermesser:

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei-Name:

Lagebezug:

Höhenbezug:

Hinweise:

Grundlagen:

VERMESSUNGSBÜRO  Holst und Krähmer
Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen
Tel.: 038 81 / 78 60 0, email: holst-kraehmer@vermessung-holst.de

08.06.2017
2017.3037.01 
30371701LHP1a_PBM.dwg

ETRS89 / UTM 33

DHHN92

Dieser Plan wurde digital erstellt. Die Vervielfältigung, Umarbeitung
und Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Planverfassers.
Die Grenzen wurden aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-
informationssystem) übernommen.
Eine Gewähr für die Lagegenauigkeit der Grenzen zur Topographie und
zum Gebäudebestand kann nicht übernommen werden.

Topographische Geländeaufnahme vom 09.05.2016
ALKIS-Bestandsdaten vom Zweckverband Grevesmühlen

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 DER STADT KLÜTZ 
"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

- siehe Anlage -
TEIL B - TEXT

M 1 : 1.000

TEIL A - PLANZEICHNUNG

Die     Planzeichnung     -Teil  A-
des  Bebauungsplanes   gilt   nur
im    Zusammenhang   mit    den
textlichen Festsetzungen -Teil B-.

Es gilt die  Verordnung  über die  bauliche Nutzung  der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in  der  Fassung  der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I  S. 58)  geändert  durch  Artikel 3  des  Gesetzes  vom
04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

SATZUNG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32

DER STADT KLÜTZ

VERFAHRENSVERMERKEPLANZEICHENERKLÄRUNG

ENTWURF

Übersicht  M 1 : 15.000
Quelle: www.gaia-mv.de

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

Die Aufgaben:

Ausgleichsflächen + Grünflächen

Parkplätze
West - Mitte - Ost

Versorgungszentrum (Pavillons)
West - Mitte - Ost

Straßenübergang
West - Mitte - Ost

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.5 Die Aufgaben; 100%; 11.03.2021 16:19
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die wichtigsten Details der Grundlagen:

B-Plan legt fest:

a) Lage und Größe der Stellplätze, Baufelder und Straßenübergänge

b) die Versorgungszentren sind 3.20 Meter über Meeresspiegel anzulegen,
das bedeutet Anhebungen um ca. 1 Meter bis 1,50 Meter über Gelände

c) Gebäude dürfen maximal 6 Meter hoch sein.

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.4 Details der Grundlagen; 100%; 11.03.2021 16:19
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1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ........................... Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Klützer Winkel am ......................... erfolgt.  

 
2.    Die Stadtvertretung hat am ………………… den Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 

gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange bestimmt. 

 
3.    Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 32 ist vom 

................... bis zum ......................... durch  öffentliche Auslegung im Amt  Klützer Winkel durchgeführt worden. 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des 
Amtes Klützer Winkel am .......................  ortsüblich bekanntgemacht worden. 

 
4.    Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden. 
 
5.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie die 

Nachbargemeinden wurden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .............................. unterrichtet und 
zur Äußerung aufgefordert.  

 
6.  Die Stadtvertretung hat am  .............................  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 32 mit Begründung 

gebilligt  und  zur  Auslegung bestimmt. 
 
7.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 

..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. 
 
8.  Der Entwurf des Bebauungsplanes  Nr. 32, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text sowie die 

zugehörige Begründung haben in der Zeit  vom ............................ bis zum ............................. während der 
Dienstzeiten nach § 3  Abs. 2 BauGB im Amt Klützer Winkel öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung 
ist mit dem Hinweis, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit ausgelegt werden 
und dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen an der Planung Interessierten schriftlich oder 
zur Niederschrift abgegeben werden können, dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen  bei  der 
Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, durch Veröffentlichung im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt des Amtes Klützer Winkel am ...................................... ortsüblich bekanntgemacht 
worden.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der Auslegung unterrichtet.  

   
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                               .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                           Bürgermeister 
 
 
9.  Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 am .................................... wird 

als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, 
dass eine Prüfung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Präsentationsausgabe) 
erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.  

 
 
 
 
     ............................................., den ........................                                                         ......................................... 
                                                                                                                    (Stempel)                 Unterschrift 
  
 
10.  Die  Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................  geprüft. 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

    
11.  Der Bebauungsplan Nr. 32, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am 

........................ von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 32 
wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ......................... gebilligt. 

 
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
12.  Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), 

wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
13.  Der Beschluss über die Satzung über den Bebauungsplan  Nr. 32 sowie die Internetadresse und die Stelle, bei 

der der Plan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der Sprechzeiten 
von allen an der Planung Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, 
sind durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Klützer Winkel am ...................... 
ortsüblich bekanntgemacht worden.  

       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und 
von Mängeln der  Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2  BauGB) und weiter auf Fälligkeiten und 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des  § 5 Abs. 5 KV M-V 
hingewiesen worden.    

      Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  .......................................... 
                                                                         (Siegel)                                                                 Bürgermeister 
 
 
 

SATZUNG  
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 DER STADT KLÜTZ  
"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - REGELUNG DER INFRASTRUKTUR" 
GEMÄß § 10 BauGB 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Stadt 
Klütz vom ……………………  folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Klütz "Strand an 
der Wohlenberger Wiek - Regelung der Infrastruktur", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 
Text (Teil B), erlassen.  
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Vermesser:

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei-Name:

Lagebezug:

Höhenbezug:

Hinweise:

Grundlagen:

VERMESSUNGSBÜRO  Holst und Krähmer
Langer Steinschlag 7, 23936 Grevesmühlen
Tel.: 038 81 / 78 60 0, email: holst-kraehmer@vermessung-holst.de

08.06.2017
2017.3037.01 
30371701LHP1a_PBM.dwg

ETRS89 / UTM 33

DHHN92

Dieser Plan wurde digital erstellt. Die Vervielfältigung, Umarbeitung
und Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Planverfassers.
Die Grenzen wurden aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-
informationssystem) übernommen.
Eine Gewähr für die Lagegenauigkeit der Grenzen zur Topographie und
zum Gebäudebestand kann nicht übernommen werden.

Topographische Geländeaufnahme vom 09.05.2016
ALKIS-Bestandsdaten vom Zweckverband Grevesmühlen

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 DER STADT KLÜTZ 
"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

- siehe Anlage -
TEIL B - TEXT

M 1 : 1.000

TEIL A - PLANZEICHNUNG

Die     Planzeichnung     -Teil  A-
des  Bebauungsplanes   gilt   nur
im    Zusammenhang   mit    den
textlichen Festsetzungen -Teil B-.

Es gilt die  Verordnung  über die  bauliche Nutzung  der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in  der  Fassung  der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1991 I  S. 58)  geändert  durch  Artikel 3  des  Gesetzes  vom
04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

SATZUNG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32

DER STADT KLÜTZ

VERFAHRENSVERMERKEPLANZEICHENERKLÄRUNG

ENTWURF

Übersicht  M 1 : 15.000
Quelle: www.gaia-mv.de

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

Grundlage der zukünftigen Planungen ist der  B-Plan Nr. 32
Achtung:

nur saisonale
Nutzung

Ausnahme
ggf.

westliches
Baufeld

Wohlenberg_Entwur_02.pln; A-2.3 Die Grundlagen; 100%; 11.03.2021 16:19
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.2 Chancen

Präsentation 11. März 2021

Mit diesem Projekt soll für Bürger und Besucher der Stadt Klütz eine Infrastruktur
zur Nutzung des Strandes an der Wohlenberger Wiek entstehen.

Für die Stadt Klütz bietet sich hier die Gelegenheit, das Gebiet an der
Wohlenberger Wiek zu ordnen und ein interessantes Freizeitangebot zu
präsentieren.

Neben dem Sportplatz entsteht so ein weiteres Angebot für Freizeit und Sport
direkt am Strand.
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Heselhaus &
Ruhnke

Architektur +
Landschaft

Infrastruturentwicklung
Wohlenberger WiekA-2.1 Worum geht es ?

Präsentation 11. März 2021

Infrastrukturentwicklung Wohlenberger Wiek

Die Wohlenberger Wiek soll für Freizeit und
Tourismus
geordnet und erschlossen werden.

Damit die Stadt dies realisieren kann,
soll ein Föderantrag gestellt werden

Zum Antrag muß ein Vorentwurf vorgelegt werden

Heute Vorstellung des architektonischen Konzeptes (Vorentwurf)
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1.  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Stadtvertretung vom ........................... Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Klützer Winkel am ......................... erfolgt.  
 
2.    Die Stadtvertretung hat am ………………… den Vorentwurf der Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 gebilligt und zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange bestimmt. 
 
3.    Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Bebauungsplan Nr. 32 ist vom ................... bis zum ......................... durch  öffentliche Auslegung im Amt  Klützer Winkel durchgeführt worden. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung ist durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Klützer Winkel am .......................  ortsüblich bekanntgemacht worden.  
4.    Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist beteiligt worden.  
5.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Nachbargemeinden wurden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .............................. unterrichtet und zur Äußerung aufgefordert.  
 
6.  Die Stadtvertretung hat am  .............................  den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 32 mit Begründung gebilligt  und  zur  Auslegung bestimmt. 
 
7.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.  
8.  Der Entwurf des Bebauungsplanes  Nr. 32, bestehend aus Teil A - Planzeichnung und Teil B - Text sowie die zugehörige Begründung haben in der Zeit  vom ............................ bis zum ............................. während der Dienstzeiten nach § 3  Abs. 2 BauGB im Amt Klützer Winkel öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und mit ausgelegt werden und dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen an der Planung Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können, dass nicht fristgemäß abgegebene Stellungnahmen  bei  der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können, durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Klützer Winkel am ...................................... ortsüblich bekanntgemacht worden.  Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von der Auslegung unterrichtet.     
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                               ..........................................                                                                          (Siegel)                                                           Bürgermeister  
 
9.  Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 32 am .................................... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte (ALKIS-Präsentationsausgabe) erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden.   
 
 
 
     ............................................., den ........................                                                         .........................................                                                                                                                     (Stempel)                 Unterschrift   
 
10.  Die  Stadtvertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden in ihrer Sitzung am ........................  geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 
    
11.  Der Bebauungsplan Nr. 32, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde am ........................ von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan Nr. 32 wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ......................... gebilligt.  
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  ..........................................                                                                          (Siegel)                                                                 Bürgermeister  
 
12.  Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt. 
 
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  ..........................................                                                                          (Siegel)                                                                 Bürgermeister  
 
13.  Der Beschluss über die Satzung über den Bebauungsplan  Nr. 32 sowie die Internetadresse und die Stelle, bei der der Plan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der Sprechzeiten von allen an der Planung Interessierten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Klützer Winkel am ...................... ortsüblich bekanntgemacht worden.  
       In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriften und von Mängeln der  Abwägung sowie die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2  BauGB) und weiter auf Fälligkeiten und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des  § 5 Abs. 5 KV M-V hingewiesen worden.    
      Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft getreten. 
 
 
 
 
 Klütz, den ..........................                                                                                  ..........................................                                                                          (Siegel)                                                                 Bürgermeister  
 
 

SATZUNG  
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 DER STADT KLÜTZ  
"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - REGELUNG DER INFRASTRUKTUR" GEMÄß § 10 BauGB 
 
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Stadt Klütz vom ……………………  folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Klütz "Strand an der Wohlenberger Wiek - Regelung der Infrastruktur", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.  
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SO - Sonstige Sondergebiete
gem. § 11 Abs. 2 BauNVO

Versorgung und
touristische Infrastruktur

o

SO
V+I

max

max

NUTZUNGSSCHABLONE
Teilgebiete
mit lfd. Nr.

Art der Nutzung

Zahl der Vollgeschosse

GR - Grundfläche 

Bauweise

maximale Traufhöhe

maximale Firsthöhe

600qm/Baufeld

TH        4,00m

FH        6,00m

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG
Par. 16 bis 21a BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
Planzeichen Erläuterung Rechtsgrundlagen

I. FESTSETZUNGEN

BAUWEISE, BAULINIE, BAUGRENZEN, STELLUNG
BAULICHE ANLAGEN

o Offene Bauweise

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Par. 22 und 23 BauNVO

Par. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

SO
V+I

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächenbesonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Öffentliche Parkfläche, Parkplatz
Geh- und Radweg

Ein- und Ausfahrt

HAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER Par. 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Vermutlicher Verlauf von Leitungen, unterirdisch (TW=Trinkwasser, AW=Abwasser, RW=Regenwasser, SW=Schmutz-wasser, St=Steuerkabel)

LEITUNGEN

Sonstige Sondergebiete (gem. Par. 11 Abs. 2 BauNVO)V+I = Versorgung und touristische Infrastruktur

GRÜNFLÄCHEN Par. 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

WASSERFLÄCHEN
Par. 9 Abs. 6 BauGB
Par. 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Par. 9 Abs. 6 BauGB
Par. 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN SOWIE
BINDUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN,
UND STRÄUCHERN
Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Erhaltungsgebot für Bäume

FLÄCHE FÜR WALD

Fläche für Wald

Wasserfläche / Graben 

Grünfläche

öffentliche Grünfläche

Wiese

Schutzpflanzung

Par. 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

Par. 1 Abs. 4 BauNVO
Par. 16 Abs. 5 BauNVO

Par. 9 Abs. 7 BauGB

5

II. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

H

Flurstücksgrenze, Flurstücksnummer

vorhandene Gebäude

vorhandener Baum

vorhandene Böschung

Bemaßung in Metern

Höhenangabe/Höhenlinien in Meter ü DHHN92

Bushaltestelle 

Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besonderebauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungenoder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmengegen Naturgewalten erforderlich sind
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Bauge-gebieten, oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalbeines Baugebietes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der Satzung überden Bebauungsplan Nr. 32 der Stadt Klütz 

SONSTIGE PLANZEICHEN

GS 15
0

5

LH

GS

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

M-B21

Par. 9 Abs. 6 BauGB

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft, Ausgleichsfläche - siehe Teil B - Text

Küsten- und Gewässerschutzstreifen 150 mgemäß Par. 29 NatSchAG M-V
Gewässerrandstreifen, hier 5,00 m (Par. 38 WHG)

Höhen- und Lagefestpunkt des geodätischen Meßpunktnetzes desLandesvermessungsamtes Mecklenburg-Vorpommern.
Waldabstand 30,00 m (Par. 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. Par. 20 LWaldG M-V)
Wasserfläche, hier : Graben
Gewässer II. Ordnung Nr. 11:0:23 und Nr. 11:0:23/1
Bereiche mit Bodendenkmale, die dem Denkmalschutz unterliegen,eine Veränderung oder Beseitigung kann nur mit Genehmigung der zuständigen Denkmalschutzbehörde erfolgen. (Par. 9 Abs. 6 BauGB i.V.m. Par. 11 DSchG M-V)
Vermutliche Lage des Hydranten, unterirdisch(außerhalb des Plangebietes)
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 der Stadt Klütz

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft;
- Ausgleichsflächen des Bebauungsplanes Nr. 21 der Stadt Klütz und 
- Ausgleichsflächen für Maßnahmen am Strand Wohlenberger Wiek

G+R

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
und 25 BauGB
Par. 9 Abs. 1a BauGB

Par. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Par. 9 Abs. 6 BauGB

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAßNAHMEN UND
FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UNDZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

FLÄCHEN FÜR MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

ö

42/9

PappelS=0.50K=13.00

Möwe

2.04

BD

M-WW

Grundfläche, GR hier: 600qm/Baufeld  als Höchstmaß
Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
Traufhöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt
Firsthöhe, als Höchstmaß über Bezugspunkt

max
max

         GR 600qm/Baufeld
I

TH      4,00 m 
FH      6,00 m

Vermesser:

Datum:
Auftrags-Nr.:
Datei-Name:
Lagebezug:
Höhenbezug:
Hinweise:

Grundlagen:

VERMESSUNGSBÜRO  Holst und KrähmerLanger Steinschlag 7, 23936 GrevesmühlenTel.: 038 81 / 78 60 0, email: holst-kraehmer@vermessung-holst.de
08.06.2017
2017.3037.01 
30371701LHP1a_PBM.dwg
ETRS89 / UTM 33
DHHN92

Dieser Plan wurde digital erstellt. Die Vervielfältigung, Umarbeitungund Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Planverfassers.Die Grenzen wurden aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-informationssystem) übernommen.
Eine Gewähr für die Lagegenauigkeit der Grenzen zur Topographie undzum Gebäudebestand kann nicht übernommen werden.
Topographische Geländeaufnahme vom 09.05.2016ALKIS-Bestandsdaten vom Zweckverband Grevesmühlen

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32 DER STADT KLÜTZ 
"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

- siehe Anlage -
TEIL B - TEXT

M 1 : 1.000

TEIL A - PLANZEICHNUNG

Die     Planzeichnung     -Teil  A-
des  Bebauungsplanes   gilt   nur
im    Zusammenhang   mit    den
textlichen Festsetzungen -Teil B-.

Es gilt die  Verordnung  über die  bauliche Nutzung  der Grundstücke(Baunutzungsverordnung - BauNVO)  in  der  Fassung  der Bekannt-machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
Es gilt die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990(BGBI. 1991 I  S. 58)  geändert  durch  Artikel 3  des  Gesetzes  vom04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).

SATZUNG
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 32

DER STADT KLÜTZ

VERFAHRENSVERMERKEPLANZEICHENERKLÄRUNG

ENTWURF

Übersicht  M 1 : 15.000
Quelle: www.gaia-mv.de

"STRAND AN DER WOHLENBERGER WIEK - 
REGELUNG DER INFRASTRUKTUR"  

Wohlenberg_Entwurf29032021.pln; LPH2.01 Bebauungsplan; 100%; 09.04.2021 17:09
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09.04.2021

Bauherr (in)

Flur

Vorhaben

Plandarstellung

Martin-Luther-Straße 3a
20459 Hamburg
T 040 31790716

Gemarkung

Auszüge B-Plan

Projekt

Planstand

Vermesser

Brandschutz/ Schallschutz

Bearbeiter

Übergröße A1
880 x 652 mm

HE/Kr/Ko

Statik

Massstab
siehe Planunterschrift

Bauanzeige
Datei Wohlenberg_Entwurf29032021.pln

Energiebrater

Blatt-Nr.

LPH2.02

Freigabe ArchitektFreigabe Bauherr(in)

Wismarsche Straße 34
23948 Klütz
T 038825 24127

Dipl. - Ing.   Architekt    Klaus  Heselhaus

Diese Pläne sind nur für den unten aufgeführten Zweckhergestellt.

Das Urheberrecht dieser Planung gehört dem Architekturbüro Klaus Heselhaus.

Änderungen, Kopien und sonstige Vervielfältigungen dieses Planes sind nur nach
ausdrücklicher Zustimmung möglich.

Diese Pläne gelten nur zusammen mit den Plänen der Fachplaner ( siehe untere
Liste). Sollten sich Widersprüche oder Unklarheiten hieraus ergeben, so sind
diese sofort schriftlich mitzuteilen.  Alle Maße sind örtlich zu prüfen und ggf. mit
der Bauleitung abzustimmen.

Datum (Print)

Flurstück

Genehmigungsgrundlage

Vorentwurf

Aktenzeichen (Behörde)

www.heselhaus-architekten.de         office@heselhaus-architekten.de
Heselhaus
Architekt

*(Gemarkung)
*(Flurstück)

(B-Plan / §34 )

*(Flur)

Infrastrukturentwicklung Wohlenberger Wiek

Stadt Klütz
Der Bürgermeister

Schloßstraße 1
23948 Klütz

6m

3m

1

1M 1:50

M 1:100

Anleger
West

Anleger Mittel

Anleger Ost
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09.04.2021

Bauherr (in)

Flur

Vorhaben

Plandarstellung

Martin-Luther-Straße 3a
20459 Hamburg
T 040 31790716

Gemarkung

Visualisierungen Ost

Projekt

Planstand

Vermesser

Brandschutz/ Schallschutz

Bearbeiter

Übergröße A1
880 x 652 mm

HE/Kr/Ko

Statik

Massstab
siehe Planunterschrift

Bauanzeige
Datei Wohlenberg_Entwurf29032021.pln

Energiebrater

Blatt-Nr.

LPH2.09

Freigabe ArchitektFreigabe Bauherr(in)

Wismarsche Straße 34
23948 Klütz
T 038825 24127

Dipl. - Ing.   Architekt    Klaus  Heselhaus

Diese Pläne sind nur für den unten aufgeführten Zweckhergestellt.

Das Urheberrecht dieser Planung gehört dem Architekturbüro Klaus Heselhaus.

Änderungen, Kopien und sonstige Vervielfältigungen dieses Planes sind nur nach
ausdrücklicher Zustimmung möglich.

Diese Pläne gelten nur zusammen mit den Plänen der Fachplaner ( siehe untere
Liste). Sollten sich Widersprüche oder Unklarheiten hieraus ergeben, so sind
diese sofort schriftlich mitzuteilen.  Alle Maße sind örtlich zu prüfen und ggf. mit
der Bauleitung abzustimmen.

Datum (Print)

Flurstück

Genehmigungsgrundlage

Vorentwurf

Aktenzeichen (Behörde)

www.heselhaus-architekten.de         office@heselhaus-architekten.de
Heselhaus
Architekt

*(Gemarkung)
*(Flurstück)

(B-Plan / §34 )

*(Flur)

Infrastrukturentwicklung Wohlenberger Wiek

Stadt Klütz
Der Bürgermeister

Schloßstraße 1
23948 Klütz

6m

3m

1

1M 1:50

M 1:100

Wohlenberg_Entwurf29032021.pln; LPH2.09 Visualisierungen Ost; 100%; 09.04.2021 17:11
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09.04.2021

Bauherr (in)

Flur

Vorhaben

Plandarstellung

Martin-Luther-Straße 3a
20459 Hamburg
T 040 31790716

Gemarkung

Visualisierungen Mitte

Projekt

Planstand

Vermesser

Brandschutz/ Schallschutz

Bearbeiter

Übergröße A1
880 x 652 mm

HE/Kr/Ko

Statik

Massstab
siehe Planunterschrift

Bauanzeige
Datei Wohlenberg_Entwurf29032021.pln

Energiebrater

Blatt-Nr.

LPH2.10

Freigabe ArchitektFreigabe Bauherr(in)

Wismarsche Straße 34
23948 Klütz
T 038825 24127

Dipl. - Ing.   Architekt    Klaus  Heselhaus

Diese Pläne sind nur für den unten aufgeführten Zweckhergestellt.

Das Urheberrecht dieser Planung gehört dem Architekturbüro Klaus Heselhaus.

Änderungen, Kopien und sonstige Vervielfältigungen dieses Planes sind nur nach
ausdrücklicher Zustimmung möglich.

Diese Pläne gelten nur zusammen mit den Plänen der Fachplaner ( siehe untere
Liste). Sollten sich Widersprüche oder Unklarheiten hieraus ergeben, so sind
diese sofort schriftlich mitzuteilen.  Alle Maße sind örtlich zu prüfen und ggf. mit
der Bauleitung abzustimmen.

Datum (Print)

Flurstück

Genehmigungsgrundlage

Vorentwurf

Aktenzeichen (Behörde)

www.heselhaus-architekten.de         office@heselhaus-architekten.de
Heselhaus
Architekt

*(Gemarkung)
*(Flurstück)

(B-Plan / §34 )

*(Flur)

Infrastrukturentwicklung Wohlenberger Wiek

Stadt Klütz
Der Bürgermeister

Schloßstraße 1
23948 Klütz

6m

3m

1

1M 1:50

M 1:100

Wohlenberg_Entwurf29032021.pln; LPH2.10 Visualisierungen Mitte; 100%; 09.04.2021 17:11
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09.04.2021

Bauherr (in)

Flur

Vorhaben

Plandarstellung

Martin-Luther-Straße 3a
20459 Hamburg
T 040 31790716

Gemarkung

Visualisierungen West

Projekt

Planstand

Vermesser

Brandschutz/ Schallschutz

Bearbeiter

Übergröße A1
880 x 652 mm

HE/Kr/Ko

Statik

Massstab
siehe Planunterschrift

Bauanzeige
Datei Wohlenberg_Entwurf29032021.pln

Energiebrater

Blatt-Nr.

LPH2.11

Freigabe ArchitektFreigabe Bauherr(in)

Wismarsche Straße 34
23948 Klütz
T 038825 24127

Dipl. - Ing.   Architekt    Klaus  Heselhaus

Diese Pläne sind nur für den unten aufgeführten Zweckhergestellt.

Das Urheberrecht dieser Planung gehört dem Architekturbüro Klaus Heselhaus.

Änderungen, Kopien und sonstige Vervielfältigungen dieses Planes sind nur nach
ausdrücklicher Zustimmung möglich.

Diese Pläne gelten nur zusammen mit den Plänen der Fachplaner ( siehe untere
Liste). Sollten sich Widersprüche oder Unklarheiten hieraus ergeben, so sind
diese sofort schriftlich mitzuteilen.  Alle Maße sind örtlich zu prüfen und ggf. mit
der Bauleitung abzustimmen.

Datum (Print)

Flurstück

Genehmigungsgrundlage

Vorentwurf

Aktenzeichen (Behörde)

www.heselhaus-architekten.de         office@heselhaus-architekten.de
Heselhaus
Architekt

*(Gemarkung)
*(Flurstück)

(B-Plan / §34 )

*(Flur)

Infrastrukturentwicklung Wohlenberger Wiek

Stadt Klütz
Der Bürgermeister

Schloßstraße 1
23948 Klütz

6m

3m

1

1M 1:50

M 1:100

Wohlenberg_Entwurf29032021.pln; LPH2.11 Visualisierungen West; 100%; 09.04.2021 17:11
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